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§ 26b HVertrG 1993
Sonderbestimmungen fur die

Versicherungsvermittiung

HVertrG 1993 - Handelsvertretergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)8 8 Abs. 3 und 4 ist auf Versicherungsvertreter nicht anzuwenden.

2. (2)Abweichend von 8 9 entsteht der Anspruch auf Provision mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten
Geschafts, wenn und soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Pramie gezahlt hat oder zahlen hatte
mussen, hatte der Versicherer seine Verpflichtung erflllt. Wenn der Versicherer gerechtfertigte Griinde fur eine
Beendigung des Versicherungsvertrags oder eine betragsmaRige Herabsetzung der Versicherungspramie hat,
entfallt beziehungsweise vermindert sich der Provisionsanspruch.

3. (3)Die 88 6 Abs. 5 und 30 Abs. 3 Maklergesetz sind auf das Rechtsverhaltnis der Versicherungsvertreter
untereinander sowie zum Versicherungsnehmer anzuwenden.

4. (4)Abweichend von den 88 14 und 15 hat die Abrechnung der Provisionsanspriche durch den Versicherer
langstens einen Monat nach der Entstehung des Provisionsanspruchs zu erfolgen. Die Falligkeit tritt an dem Tag
ein, an dem die Abrechnung erfolgt oder spatestens zu erfolgen hat.

In Kraft seit 01.07.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/hvertrg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/hvertrg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/hvertrg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/hvertrg/paragraf/14
file:///

	§ 26b HVertrG 1993 Sonderbestimmungen für die Versicherungsvermittlung
	HVertrG 1993 - Handelsvertretergesetz


